
Gesetz vom , mit dem das Burgenländische Landesbeamten-
Dienstrechtsgesetz 1997 geändert wird (8. Novelle zum Burgenländischen Landes-
beamten-Dienstrechtsgesetz 1997)

Der Landtag hat beschlossen:

Das Burgenländische Landesbeamten-Dienstrechtsgesetz 1997, LGBl. Nr. 17/1998,
zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 24/2006, wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift zu § 5 lautet:

„Anerkennung von Ausbildungsnachweisen“

2. In § 5 Abs. 1 werden der Ausdruck „Inländer“ durch den Ausdruck „inländische
Staatsangehörige“, der Ausdruck „Inländern“ durch den Ausdruck „inländischen
Staatsangehörigen“ und der Ausdruck „Abs. 2 bis 5“ durch den Ausdruck „Abs. 2 bis
6“ ersetzt.

3. In § 5 Abs. 2 wird die Wortfolge „Diplom, das“ durch die Wortfolge „Ausbildungs-
nachweis, der“ ersetzt.

4. In § 5 Abs. 2 Z 2 lit. a wird der Ausdruck „zusätzlicher Erfordernisse“ durch den
Ausdruck „von Ausgleichsmaßnahmen“ ersetzt.

5. In § 5 Abs. 2 Z 2 lit. b wird der Ausdruck „zusätzlichen Erfordernisse“ durch den
Ausdruck „Ausgleichsmaßnahmen“ ersetzt.

6. An die Stelle des § 5 Abs. 3 bis 5 treten folgende Bestimmungen:

„(3) Ausbildungsnachweise nach Abs. 2 sind:

1. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise gemäß Art. 3
Abs. 1 Buchstabe c in Verbindung mit Art. 11 der Richtlinie 2005/36/EG über die
Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom 30. 09. 2005 S. 22,
oder

2. den in Z 1 angeführten nach Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG gleichgestellte
Ausbildungsnachweise oder

3. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise gemäß Art. 9
des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitglied-
staaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über
die Freizügigkeit, ABl. Nr. L 114 vom 30. 04. 2002 S. 6, BGBl. III Nr. 133/2002.

(4) Die Landesregierung hat auf Antrag einer inländischen Bewerberin oder eines
inländischen Bewerbers oder auf Antrag einer anderen Bewerberin oder eines
anderen Bewerbers gemäß Abs. 1 um eine inländischen Staatsangehörigen nicht
vorbehaltene Verwendung im Einzelfall zu entscheiden,
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1. ob ein im Abs. 2 genannter Beruf im öffentlichen Dienst des Herkunftslandes der
angestrebten Verwendung im Wesentlichen entspricht und

2. ob, in welcher Weise und in welchem Umfang es die Bedachtnahme auf die Erfor-
dernisse der Verwendung verlangt, für die Anerkennung Ausgleichsmaßnahmen
gemäß Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG festzulegen. Ausgleichsmaßnahmen sind
ein Anpassungslehrgang gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchstabe g in Verbindung mit Art.
14 der Richtlinie 2005/36/EG oder eine Eignungsprüfung gemäß Art. 3 Abs. 1
Buchstabe h in Verbindung mit Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG.

(5) Bei der Entscheidung nach Abs. 4 Z 2 ist auf den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit zu achten. Insbesondere ist zunächst zu prüfen, ob die von der Antrag-
stellerin oder vom Antragsteller im Rahmen ihrer oder seiner Berufspraxis in einem
Mitgliedstaat oder einem Drittstaat erworbenen Kenntnisse die wesentlichen Unter-
schiede, aufgrund derer die Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen notwendig wäre,
ganz oder teilweise ausgleichen. Wird eine Ausgleichsmaßnahme verlangt, hat die
Antragstellerin oder der Antragsteller, ausgenommen in den Fällen des Art. 14 Abs. 3
der Richtlinie 2005/36/EG, die Wahl zwischen dem Anpassungslehrgang und der
Eignungsprüfung. Bei Antragstellerinnen oder Antragstellern, deren Berufsqualifi-
kationen die Kriterien der auf Grundlage gemeinsamer Plattformen gemäß Art. 15 der
Richtlinie 2005/36/EG standardisierten Ausgleichsmaßnahmen erfüllen, entfallen
Ausgleichsmaßnahmen nach Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG.

(6) Auf das Verfahren gemäß Abs. 4 und 5 ist das Allgemeine Verwaltungsver-
fahrensgesetz 1991 (AVG) anzuwenden. Der Antragstellerin oder dem Antragsteller
ist binnen eines Monats der Empfang der Unterlagen zu bestätigen und
gegebenenfalls mitzuteilen, welche Unterlagen fehlen. Der Bescheid ist abweichend
von § 73 Abs. 1 AVG spätestens vier Monate nach Vorliegen der vollständigen
Unterlagen der Bewerberin oder des Bewerbers zu erlassen.“

7. In § 96a Abs. 1 wird die Wortfolge „und Wahl- und Pflegekindern“ durch die Wort-
folge „, Wahl- und Pflegeeltern und von Kindern der Person, mit der die Beamtin oder
der Beamte in Lebensgemeinschaft lebt“ ersetzt.

8. In § 96a Abs. 4 wird der Klammerausdruck „(einschließlich Wahl- oder Pflege-
kindern)“ durch den Klammerausdruck „(einschließlich Wahl-, Pflege- oder Stief-
kindern oder leiblichen Kindern der Person, mit der die Beamtin oder der Beamte in
Lebensgemeinschaft lebt)“ ersetzt.

9. Nach § 197a wird folgender § 197b samt Überschrift eingefügt:

„§ 197b
Umsetzungshinweise

Durch § 5 dieses Gesetzes wird die Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung
von Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom 30. 09. 2005 S. 22, umgesetzt.“

10. In § 199 Abs. 2 Z 7 entfällt der Ausdruck „§ 190 Abs. 2,“.

11. Dem § 199 Abs. 2 wird folgende Z 8 angefügt:



„8. § 5 samt Überschrift, § 96a Abs. 1 und 4 und § 197b samt Überschrift in der
Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. xx/xxxx mit 1. September 2007.“



Vorblatt

Probleme:

1. Für die Betreuung schwerst erkrankter Kinder von Lebensgefährtinnen oder
Lebensgefährten kann derzeit eine Familienhospizfreistellung nicht in Anspruch
genommen werden.

2. Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des europäischen Parla-
ments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen endet im Oktober 2007.

Ziel:

1. Angleichung der Familienhospizfreistellungsregelungen an die Bestimmungen in
der Privatwirtschaft und im Bund.

2. Herbeiführung eines gemeinschaftsrechtskonformen Zustandes ab September
2007.

Inhalt:

1. Ausdehnung der Familienhospizfreistellung auf die Betreuung schwerst erkrankter
Kinder von Lebensgefährtinnen oder Lebensgefährten.

2. Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des europäischen Parlaments und des
Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen.

Alternativen:

1. Beibehaltung der unbefriedigenden Regelungssituation.

2. Keine.

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich:

Keine.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union:

Mit dem Entwurf wird die Richtlinie 2005/36/EG zur Anerkennung von Berufsqualifi-
kationen, CELEX-Nr. 32005L0036, umgesetzt. Im Übrigen fallen die vorgesehenen
Regelungen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union.

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens:

Keine.



Erläuterungen

zum Entwurf einer Novelle zum
Landesbeamten-Dienstrechtsgesetz 1997

I. Allgemeiner Teil

A. Hauptgesichtspunkte des Entwurfes:

1. Ausdehnung der Familienhospizfreistellung auf die Pflege von Kindern von
Lebensgefährten.

2. Mit den Änderungen der Bestimmungen zur Diplomanerkennung wird die Richt-
linie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Sep-
tember 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen umgesetzt.

3. Berichtigung von Zitierfehlern und redaktionellen Versehen im Landesvertrags-
bedienstetengesetz und in einer Novelle zu diesem Gesetz.

B. Auswirkungen auf Gemeindebeamtinnen und Gemeindebeamte:

Auf Grund der Automatikbestimmungen der § 3 und 38 Abs. 1 des Gemeindebe-
dienstetengesetzes 1971, LGBl. Nr. 13/1972, werden die Neuregelungen auch auf
die Gemeindebeamtinnen und Gemeindebeamten einschließlich der Beamtinnen
und Beamte der Freistädte Eisenstadt und Rust anzuwenden sein.

C. Kompetenzgrundlage:

Die Zuständigkeit des Landes zur Erlassung dieses Gesetzes ergibt sich aus Art.
21 B-VG.



II. Besonderer Teil

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes wird bemerkt:

Zu Art. I Z 1 bis 6 und 9 (§ 5 samt Überschrift, § 197b samt Überschrift):

Mit den Änderungen der Bestimmungen betreffend die Diplomanerkennung wird die
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Septem-
ber 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen umgesetzt Diese Richtlinie
ersetzt die drei einschlägigen Richtlinien, die die Anerkennungsregelungen in regle-
mentierten Berufen beinhalten (nämlich die Richtlinien 89/48/EWG und 92/51/EWG
des Rates sowie die Richtlinie 1999/42/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates über die allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungs-
nachweise) sowie zwölf spezielle, sektorbezogene Richtlinien. Die in den bisherigen
Richtlinien enthaltenen Grundsätze sollen auch in der neuen Richtlinie aufrecht-
erhalten werden, allerdings sollen die Vorschriften aufgrund der gemachten Er-
fahrungen verbessert werden. Da die einschlägigen Richtlinien mehrfach geändert
wurden, soll durch die Vereinheitlichung der geltenden Grundsätze auch eine Neu-
ordnung und Straffung der Bestimmungen vorgenommen werden. Die konsolidierten
Bestimmungen wurden bereits umgesetzt, sodass nicht alle Regelungen der Richt-
linie 2005/36/EG Umsetzungsmaßnahmen erfordern; teilweise reichen sprachliche
Anpassungen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden jedoch in § 4a BDG 1979
die Absätze 3 bis 5 neu gefasst und ein 6. Absatz angefügt bzw. in den Anlagen zum
LDG 1984 und LLDG 1985 die entsprechenden Änderungen vorgenommen.

Die Richtlinie 2005/36/EG führt den neuen Terminus „Ausbildungsnachweise“ als
Oberbegriff ein. „Ausbildungsnachweise“ nach Art 3 Abs. 1 Buchstabe c der Richt-
linie 2005/36/EG „sind Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige Befähigungsnach-
weise, die von einer Behörde eines Mitgliedstaats, die entsprechend dessen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften benannt wurde, für den Abschluss einer überwiegend in
der Gemeinschaft absolvierten Berufsausbildung ausgestellt werden.“ „Einem Aus-
bildungsnachweis gleichgestellt ist“ laut Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG ,jeder
in einem Drittland ausgestellte Ausbildungsnachweis, sofern sein Inhaber in dem
betreffenden Beruf drei Jahre Berufserfahrung im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates,
der diesen Ausbildungsnachweis nach Artikel 2 Absatz 2 anerkannt hat, besitzt und
dieser Mitgliedstaat diese Berufserfahrung bescheinigt.“ In Art 11 der Richtlinie
2005/36/EG erfolgt die genauere Definition der verschiedenen Ausbildungsnach-
weise.

Für die Anerkennung können zusätzliche Erfordernisse bzw. eben „Ausgleichsmaß-
nahmen“ gemäß Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG verlangt werden, wenn die
Ausbildungsdauer mindestens ein Jahr kürzer als die im Inland geforderte ist oder
wesentliche Unterschiede in Bezug auf den Inhalt bzw. die Fächer der Ausbildung
bestehen. Allerdings werden nur mehr zwei Arten von Ausgleichsmaßnahmen in der
Richtlinie 2005/36/EG beibehalten, nämlich der Anpassungslehrgang, der in allen
Fällen maximal drei Jahre dauern darf, und die Eignungsprüfung. Nicht mehr möglich
ist es, bei Unterschieden in der Dauer der Ausbildung Berufserfahrung zu verlangen.
Bei der Prüfung, ob bzw. in welchem Umfang Ausgleichsmaßnahmen festzulegen
sind, sind der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und die Berufserfahrung zu
berücksichtigen. Der Antragstellerin oder dem Antragsteller ist die Wahl zwischen
dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung zu lassen. Nach Art 14 Abs. 3



der Richtlinie 2005/36/EG kann allerdings der Aufnahmemitgliedstaat bei Berufen,
deren Ausübung eine genaue Kenntnis des einzelstaatlichen Rechts erfordert und
bei denen Beratung und/oder Beistand in Bezug auf das einzelstaatliche Recht ein
wesentlicher und beständiger Teil der Berufsausübung ist, einen Anpassungs-
lehrgang oder eine Eignungsprüfung vorschreiben. Auf die Anwendung von Aus-
gleichsmaßnahmen ist nach Art. 15 der Richtlinie 2005/36/EG zu verzichten, wenn
die Berufsqualifikationen der Antragstellerin oder des Antragstellers vorab im
Rahmen gemeinsamer Plattformen festgelegte Kriterien erfüllen.

Zu Art. I Z 7 und 8 (§ 96a Abs. 1 und 4):

Zur Sterbebegleitung von Kindern der Lebensgefährtin oder des Lebensgefährten
sowie zur Betreuung von im gemeinsamen Haushalt lebenden schwerst erkrankten
Stiefkindern oder Kindern der Lebensgefährtin oder des Lebensgefährten soll, der
Regelung für die Privatwirtschaft und den öffentlichen Dienst des Bundes ent-
sprechend, die Inanspruchnahme einer Maßnahme der Familienhospizfreistellung
ermöglicht werden.

Zu Art. I Z 10 und Art. II (§ 199 Abs. 2 Z 7 und Z 1 und 4 des Gesetzes LGBl. Nr.
25/2006):

Berichtigung von Redaktionsversehen:

Zu Art. I Z 11 (§ 199 Abs. 2 Z 8):

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten.
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